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FrG 1997 §36 Abs1;

StbG 1985 §10;

VwGG §34 Abs1;
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Rechtssatz

Dass die Position eines Fremden ua in einem Staatsbürgerschaftsverleihungsverfahren durch ein Aufenthaltsverbot,

das zu Recht bestanden hat und nur wegen Ablaufes seiner Gültigkeitsdauer nicht mehr besteht, verschlechtert wird,

stellt einen Grund dar, aus dem er durch das Aufenthaltsverbot ungeachtet des Ablaufes der festgesetzten

Gültigkeitsdauer weiterhin beschwert ist (Hinweis E 5.9.2006, 2005/18/0659).
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